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Einleitung 

Ergebnisse des EU-Projekts EUREMCO sowie Erfahrungen aus den seit vielen Jahren absolvier-
ten Versuchen zum Nachweis der Kompatibilität von Schienenfahrzeugen mit Gleisstromkreisen 
zeigen, dass das Störstromverhalten von Fahrzeugen mit geringer Eingangskapazität (z.B. Lo-
komotiven, Fahrzeuge ohne Dachleitung) weitestgehend unabhängig von der  Infrastruktur ist.  

Mit der Bekanntgabe 05 – AK EMV sollen die vorliegenden Erkenntnisse umgesetzt und die Stre-
ckenwahl zur Durchführung der Streckenversuche im Rahmen der Fahrzeugzulassung für Fahr-
zeuge mit einer geringen Eingangskapazität vereinfacht werden.  

Die Bekanntgabe 05 - AK EMV gilt für Fahrzeuge mit geringer Eingangskapazität (siehe unten) 

und ergänzt die in der TR-EMV Teil 2 [1] bzw. der Bekanntgabe 02 – AK EMV [2] definierten Vor-

gaben für Referenzstrecken.   

 

Spezifische Regelungen 

1.1 Gültigkeitsbereich 

Die Regelung gilt für Fahrzeuge für Wechselstrombahnen (15 kV / 16,7 Hz): 
- mit einer Fahrzeugeingangskapazität Cein von  ≤ 5 nF (für eine AE) 
  über den gesamten zu betrachtenden Frequenzbereich,   
- mit einer Kurzschlussspannung uk des Haupttransformators von mindestens 15 % für 
  Traktionswicklungen und   
- ohne primärseitigem Filter. 

Der Wert der Eingangskapazität Cein ist anhand der Fahrzeugdokumentation (z.B. Strom-
laufplan) nachzuweisen. Für die Bewertung ist der größte bei Betrieb des zu messenden 
Fahrzeugs auftretende Kapazitätswert heranzuziehen. 

 

 

 

1.2 Auswahl  / Festlegung der Messstrecken 
Abweichend von den in TR-EMV – Teil 2, Kapitel 5.1.2 bzw. Bekanntgabe 02 – AK EMV 
aufgeführten Referenzstrecken können für Schienenfahrzeuge gem. 2.1 die Messstrecken - 
unter Beachtung nachfolgender Vorgaben - gewählt werden: 

-  Die Messstrecken müssen so gewählt werden, dass auch die maximale Ge-
schwindigkeit des Fahrzeugs abgedeckt wird. 

- Messstrecken sind durchgehende Streckenabschnitte mit einer Länge von mindestens 
20 km.  

- Die Messstrecken sind vor Beginn der Messfahrten festzulegen und zu dokumentieren.  

- Im Bereich der Messstrecke muss mindestens eine Einspeisestelle liegen.  

- Die Messungen sind über die gesamten Längen der festgelegten Messstrecken durchzu-
führen. 

 

 

Cein 
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